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RS OGH 1999/1/28 15Os203/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1999

Norm

StGB §28

StGB §126 Abs2 Z7

StGB §283 Abs2

Rechtssatz

Die Vergehen der schweren Sachbeschädigung und der Verhetzung können in ungleichartiger Idealkonkurrenz

zusammentre5en (hier: Besprühen eines an einem ö5entlichen Radweg gelegenen Bauwerks mit Hakenkreuzen in

Verbindung mit den Worten "HASS" und "Turkes Raus"). Unter der Tathandlung des "Hetzens" wird eine in einem

Appell an Gefühle und Leidenschaften bestehende tendenziöse Aufreizung zum Haß und zur Verachtung gegen eine

der in § 283 Abs 1 StGB genannten Gruppen verstanden.
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